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An 
Stadt Erftstadt 
- Amt für Straßen, Frei- und Sportflächen -  
Holzdamm 10  
50374 Erftstadt 
 

Name, Vorname des Antragstellenden  
 
 

Straße, Hausnummer 
 
 

Postleitzahl, Ort 

Telefon / Mobilnummer E-Mail 
 
 

 

Ort der Baustelle: 

 

Art der Sondernutzung: 

 

Dauer der Sondernutzung  

Vom                                  bis                                                             Verlängerung:  

Größe der genutzten Fläche, eingereichter Regelplan:  

 

Name, Anschrift, Mobilnummer der für die Tiefbaumaßnahme verantwortlichen Person (Bauleitung): 

 

 

Genutzt werden soll (zutreffendes ist anzukreuzen): 

 

 

Fahrbahn              

 

Gehweg                                                

 

Parkfläche                                 

 

Sonstiges:  

 

Ein Lageplan und Verkehrszeichenplan/Regelplan (RSA21) ist dem Antrag beizufügen.  

Gem. § 7 der Sondernutzungssatzung der Stadt Erftstadt in der z. Zt. gültigen Fassung ist der 

spätestens 4 Wochen vor der beabsichtigten Ausübung der Sondernutzung zu stellen. In 

begründeten Ausnahmefällen kann diese Frist verkürzt werden. 

Ich willige ein, dass meine Adresse, Telefonnummer und E-Mailadresse für notwendige Rück-

sprachen verarbeitet und ggf. an zuständige Stellen (Polizei, Kämmerei) weitergegeben wird.  

Die angehängte Information nach § 13 DSGVO habe ich zur Kenntnis genommen.   

 

______________________     ___________________________ 

Ort, Datum           Unterschrift 

Sie haben die Möglichkeit, Ihren Antrag postalisch oder per E-Mail an strassen@erftstadt.de einzureichen.  

 
Ansprechpartner für Rückfragen: Fr. Müller, Tel. 02235/409-423 oder H. Lumpe, Tel.: 02235/409-403 

mailto:strassenunterhaltung@erftstadt.de
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Gebühren: 

Die Gebührensatzung der Stadt Erftstadt hat sich geändert und findet ab sofort Anwendung. 

Die Gebühr für die Überprüfung und Anordnung eines vorgelegten Antrages mit Regel-

plan/Verkehrszeichenplan und -skizze in einfachen Fällen beträgt nun 35,50 €. Bei erhöhtem 

Aufwand und erforderlichen Ortsterminen erhöhen sich die Gebühren.  

 

 

Datenschutzerklärung: 

1. Verantwortlich für die Datenverarbeitung:   2. Beauftragte für den Datenschutz: 
            Stadt Erftstadt     Stadt Erftstadt 

Die Bürgermeisterin     Datenschutzbeauftragte 
Holzdamm 10     Frau Gülten Patlar 
50374 Erftstadt    Holzdamm 10 
Tel.: 02235 409-0    50374 Erftstadt 
Fax: 02235 409-505    Datenschutz@erftstadt.de  
Buergermeisterin@Erftstadt.de 
 
 

2. Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten  

Sofern zusätzlich zu den zwingend für die Erfüllung der behördlichen Aufgabe erforderli-
chen Daten Zusatzdaten (z.B. Telefonnummer, E-Mail-Adresse) verarbeitet werden, er-
folgt dies ausschließlich auf Grundlage einer freiwilligen Einwilligung der betroffenen Per-
son. Diese Einwilligung kann gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO jederzeit mit Wirkung für die Zu-
kunft gegenüber der Stelle widerrufen werden, gegenüber der die Einwilligung zuvor erteilt 
wurde. 
Folgende personenbezogene Daten werden gespeichert: 
Personalien, Adresse, Telefonnummer, Mailadresse  

 
3. Kategorien von Empfängern von personenbezogenen Daten  

Sofern dies durch eine Rechtsvorschrift erlaubt ist bzw. die Zweckbindung der Datenver-
arbeitung bleibt, werden die personenbezogenen Daten an folgende Stellen weitergege-
ben: 
zuständige Mitarbeitende der Stadt Erftstadt aus dem Bereich Feuerwehr, Amt für Stadt-
entwicklung und Bauordnung, Kämmerei, Amt für Straßen-, Grünflächen und Friedhöfe, 
Rechts- und Ordnungsamt, Kreis-Polizeibehörde Rhein-Erft-Kreis   
  

4. Dauer der Speicherung / Löschfristen 
 
Die personenbezogenen Daten werden bis zur Erledigung des Anliegens gespeichert 
bzw. 10 Jahre lang aufbewahrt. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist werden nicht mehr 
benötigte Daten gelöscht oder anonymisiert.  

 
5. Betroffenenrechte  

Jede von einer Datenverarbeitung betroffene Person hat nach der Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) insbesondere folgende Rechte: 

a) Auskunftsrecht über die zu ihrer Person gespeicherten Daten und deren Verarbeitung 
(Artikel 15 DS-GVO). 

mailto:Datenschutz@erftstadt.de
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b) Recht auf Datenberichtigung, sofern ihre Daten unrichtig oder unvollständig sein soll-
ten (Artikel 16 DS-GVO). 

c) Recht auf Löschung der zu ihrer Person gespeicherten Daten, sofern eine der Vo-
raussetzungen von Artikel 17 DS-GVO zutrifft. 
Das Recht zur Löschung personenbezogener Daten besteht ergänzend zu den in Ar-
tikel 17 Absatz 3 DS-GVO genannten Ausnahmen nicht, wenn eine Löschung wegen 
der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem 
Aufwand möglich ist. In diesen Fällen tritt an die Stelle einer Löschung die Einschrän-
kung der Verarbeitung gemäß Artikel 18 DS-GVO. 

d) Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern die Daten unrechtmäßig ver-
arbeitet wurden, die Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen der betroffenen Person benötigt werden oder bei einem Wider-
spruch noch nicht feststeht, ob die Interessen der Behörde gegenüber denen  der be-
troffenen Person überwiegen (Artikel 18 Absatz 1 lit. b, c und d DS-GVO). 
Wird die Richtigkeit der personenbezogenen Daten bestritten, besteht das Recht auf 
Einschränkung der Verarbeitung für die Dauer der Richtigkeitsprüfung.  

e) Widerspruchsrecht gegen bestimmte Datenverarbeitungen, sofern an der Verarbei-
tung kein zwingendes öffentliches Interesse besteht, das die Interessen der betroffe-
nen Person überwiegt, und keine Rechtsvorschrift zur Verarbeitung verpflichtet (Arti-
kel 21 DS-GVO). 

 

6. Beschwerderecht 

Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde,  
wenn sie der Ansicht ist, dass ihre personenbezogenen Daten rechtswidrig verarbeitet wer-
den. 
 

Kontaktdaten der Aufsichtsbehörde: 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 

Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf 
Hausanschrift: Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf 

Tel.: 0211 38424-0, Fax-Nr.: 0211 38424-10E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 


